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Kundmachung
brtteffcudvrrlrguilA des Ilaschiimrlltrs im IV . Üriirlir.

Zufolge Stadtratsbeschlusscs vmn 9. November 1916, Pr .-
Z . 10750, wird auf Mund des 8 3 der Marktordnung der Stadt
Wien folgendes verlantbart:

I
Der nnf derFläche vordem FreihaufebestehendeNaschmarkt

im lV. Segrk wird in der Zeit vom 16 . bis 86 . Uovrmber 1916
auf den zwischender Rechtennnd LinkenWienze'ile einerseitsnnd
dem Gctreidemarkt und der Ltcggasse andererseits ne« errichteten
Marktplatz verlegt.

Für die Übersiedlungder Marktparteien wird angcordnet:
1. Die Marktparteien des Groß- und uleimnarktes mit ÄuS-

nalnne der im Punkt 2 anfgezähltcn haben in der Zeit vom
10. 'November bis einschließlich23. November -910 auf den neuen
Marktplatz zu übcrstcdelu.

2. Die Marktparteien nachfolgender Gewerbe: Fleischhauer,
Selchwarenverschleißer, Wildbret- nndGeflügelhändlerundFischhändler,
habenin der Zeit vom2<>. bis einschließlich20. November1910 anfden
neuen Marktplatz zu übcrsicdeln.

Die Stand - und Lagerplätze des alten llaschmarktrs
tzaben die bisherigen Marktparteien m räumen, nnd rwar:

s ) die im Punkt 1 anfgetäljltrn in der Zeit vom 86 . bis
36 . Dovember 1916,

36 . Iloormber 1916.
lll.

In der Ẑcit vom 10. bis 20. November 1910 kann nach
'Maßgabe der Übersiedlungder Marktparteien ein Verkauf auf beiden
Marktplätzen stattfinden.

III.
Die Zuweisung der Perkaufsplätze auf dem neuen Marktplatze

erfolgt durch das Marktamt.
V.

Mit 86 . November 1916 wird der bisher auf demPlatze
vor dem Freihaus abgehaltene Markt aufgelösten . Pom
27. November 1910 an ist der Verkauf der Marktwaren auf allen
Stand - nnd Lagerplätzen des ausgelassenenMarktplatzes verboten.

VI.
Für den neuen Markt gelten die Vorschriftender Marktordnung

für die k. k. RerchShanpt- und ResidenzstadtWien.
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